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Betr.: Amalgam
Hier:   Ihr Schreiben vom 21.03.2002

Sehr geehrter Herr Gabler,

Ihre Angaben, es bestünden „keine wissenschaftlich gesicherten Hinweise auf eine
toxikologische Bedenklichkeit von Amalgam und kein charakteristischer Symptomen-
komplex einer `Amalgamkrankheit`“ könnten den Eindruck erwecken, die Gesundheits-
behörden hätten keine Kenntnis von der Fachliteratur. Dies deckt sich allerdings nicht mit
der Aussage der Behörden, das gesamte wissenschaftliche Material zu Amalgam aus-
gewertet zu haben.

Gemäß Ihrer Angabe wären unsere seit Monaten und Jahren den Behörden vorliegenden
Schriften, in denen wir u.a. auch die Tatsachen von der Toxizität des Amalgams und deren
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zusammengefaßt und umfangreich
dokumentarisch nachgewiesen haben, nicht gelesen worden. Auch dies wäre grundsätzlich
und im besonderen angesichts der Dringlichkeit der Angelegenheit nicht vertretbar.
(Neben den bereits vorliegenden Nachweisen in unseren Schriften zur bestrittenen Toxi-
zität des Amalgams verweisen wir im übrigen auf folgende wissenschaftliche Publika-
tionen, in denen konkret der bestrittene Symptomenkomplex der Amalgamvergiftung
benannt ist [1-27].)

Ihre o.g. Angabe der Harmlosigkeit des Amalgams ist nicht nachvollziehbar, da das
Gegenteil längst von den Bundesgesundheitsbehörden selbst bestätigt ist.
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Bekanntlich informierte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinproukte (BfArM)
die Amalgamhersteller/Stufenplanbeteiligten 1995 ausdrücklich unter Berufung auf den
„wissenschaftlichen Erkenntnisstand“ u.a. über „die chronischen Intoxikationen – wie sie
im Niedrigdosisbereich durch Amalgamfüllungen auftreten können“ [28] und die
„möglicherweise ernsten Gefahren aufgrund der mit der Anwendung von Amalgamen
einhergehenden Quecksilberbelastung“ [29].

Auch in dem im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums erstellten kassenarztrecht-
lichen Diagnosekatalog ICD-10 – ein hochoffizielles Klassifikationswerk der Schul-
medizin, zu dessen Anwendung jeder Kassenarzt verpflichtet ist – ist die „Amalgam-
Intoxikation“ amtlich bestätigt und zwar als „unerwünschte Nebenwirkung eines Arznei-
mittels (...) bei ordnungsgemäßer Verabreichung“ [30].

Dementsprechend wurde die grundsätzliche Schädigungsmöglichkeit durch Amalgam auch
seitens der Behörden beim Gespräch zum Thema Amalgam zwischen Vertretern der
Behörden und Patientenorganisationen am 07.08.2000 –  bei dem u.a. sowohl Sie als auch
die Unterzeichnende anwesend waren – explizit eingeräumt. Auch die konkrete Kausalität
in einer relevanten Anzahl von Fällen ist nachgewiesen [31, 32].

Die nun gemachten Aussagen über die nicht existierende Bedenklichkeit des Amalgams
und eine nicht existierende typische Amalgamerkrankung sind also unhaltbar.

EEbenso unzutreffend ist Ihr Hinweis bzgl. unserer Ihnen vorliegenden Schriften
Statement zu Halbach et al. und Kommentar zu den Amalgamuntersuchungsstellen, wir
sollten hinsichtlich der darin nachgewiesenen Mißstände auf Seiten medizinischer
Landeseinrichtungen „die Auseinandersetzung selbst führen“.
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) ist eine fachliche Aufsichtsbehörde. Es
gehört zu dessen gesetzlichen Pflichten, bei grob sachwidrigen und rechtswidrigen
Vorkommnissen seitens offizieller medizinischer Einrichtungen – wie umfangreich und
detailliert von uns dokumentarisch nachgewiesen: Unterlassen von Risikoaufklärung und
medizinischer Hilfe, Datenmanipulation, Desinformation und andere die Gesundheit der
Bürger bedrohende Tatbestände – zu intervenieren und für ein rechtmäßiges Verhalten zu
sorgen. Darauf haben die Bürger einen gesetzlich verbürgten Anspruch.

(Im übrigen haben wir Ihnen – entgegen Ihrer Angabe – den Kommentar zu den Amalgam-
untersuchungsstellen bisher nicht übermittelt. Der ist Ihnen bemerkenswerterweise also auf
anderen Wegen zugegangen.)

DDesgleichen widerspricht schließlich auch Ihr Ansinnen, weitere Zuschriften
unsererseits nicht mehr beantworten zu wollen, den gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben
der Behörden, nämlich: sich binnen einer angemessenen Frist aufgezeigten Problemen
inhaltlich zu stellen und über den Stand ihrer Bemühungen Auskunft zu geben.
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Nachdem in den Gesprächen zwischen Bündnis PI, vertreten durch Frau Dr. Stöcker, und
den Bundesgesundheitsbehörden die grundlegenden Tatsachen – die Toxizität des
Amalgams und deren Folgen – wider besseres Wissen ignoriert und sogar bestritten
wurden, sind diese Verhandlungen zur Lösung der Amalgamproblematik irrelevant und
werden von der Mehrzahl der umweltmedizinischen Patientenorganisationen abgelehnt.
Es steht uns selbstverständlich zu, diese schwerwiegende Fehlleistung der Gesundheits-
behörden zu kritisieren und deren diesbezügliche Stellungnahme zu erhalten.

Da PI keineswegs alle Patientenorganisationen Amalgamgeschädigter dieses Landes
vertritt und insbesondere auch wir kein Mitglied von PI waren und sind, können die
Behörden nicht einfach auf PI verweisen, sondern sind selber jedem gegenüber zu einer
umfassenden Stellungnahme verpflichtet.
In unserem Falle gilt dies umso mehr, als wir den Behörden – auch schon lange vor den
Gesprächen zwischen PI und den Behörden – umfangreiche gewichtige Nachweise zur
Amalgamproblematik vorgelegt haben, die sie bis heute allesamt ignoriert haben; mit
weitreichenden Folgen für die Gesundheit der Bürger und das Gesundheitswesen. Dazu ist
man uns freilich nach rechtsstaatlichen Grundsätzen Erklärung schuldig.

Die Behörden scheinen zu verkennen, daß sie im Auftrag des Volkes zu agieren haben und
nicht umgekehrt.

HHinzukommt, daß unsere Nachweise sowohl die hohen Risiken des Amalgams
betreffen als auch zahlreiche schwerwiegende Mißstände in offiziellen medizinischen
Einrichtungen.
Die Behörden sind verpflichtet, Nachweise zur gesundheitlichen Gefährdung der Bürger
der Bundesgesundheitsministerin – an die etliche unserer Schreiben sogar persönlich
gerichtet waren – nicht vorzuenthalten wie geschehen, sondern diese davon in Kenntnis zu
setzen. Dies hat endlich im Falle Amalgam zu erfolgen.

WWir fassen zusammen: Die Bundesgesundheitsbehörden haben hinreichend
Kenntnis über eine erhebliche Gesundheitsgefahr des Amlagams, die sie sogar selbst in
offiziellen Dokumenten anerkannt haben.
Die Behörden sind gesetzlich verpflichtet, die Bevölkerung uneingeschränkt über Gesund-
heitsgefahren aufzuklären und vor diesen umfassend zu schützen – somit auch im Falle
Amalgam.

Ebenso sind den Behörden das grob sachwidrige Verhalten offizieller medizinischer Ein-
richtungen [33] bekannt, wodurch einer gesundheitlichen und finanziellen Schädigung
einer Vielzahl von Patienten Vorschub geleistet wird.
Gemäß der Aufsichtspflicht der Gesundheitsbehörden sind diese Mißstände unverzüglich
zum Schutze der Bevölkerung zu beheben.

Darüber hinaus sind die Behörden verpflichtet, sowohl über Gesundheitsgefahren als auch
über Mißstände im Gesundheitswesen den Minister/die Ministerin zu informieren.
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Solange die Behörden diese Amtspflichten unterlassen und darüber hinaus sogar
durch positives Tun wie Desinformation der Bürger deren Körperverletzung
Vorschub leisten, verstoßen sie in gröblicher Weise gegen rechtsstaatliche Prinzipien.

Wir machen erneut unsere Rechte geltend und erwarten umgehend eine Nachricht von Frau
Ministerin Schmidt, daß sie sich in effizienter Weise des Themas angenommen hat, sowie
eine detaillierte Stellungnahme zu all unseren vorliegenden Nachweisen.

Mit freundlichen Grüßen

(Regina Nowack)
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